






Raub und
Notwehr
Der Raub (Art. 628 StGB) unterscheidet sich vom Diebstahl dadurch, dass die Straftat begangen wird, 
indem der Täter sich eine Sache mithilfe von Gewalt, Drohung oder Waffen aneignet.

 Wie soll ich mich bei einem Raub verhalten? 

1. �Leisten Sie keinen Widerstand: Der Täter könnte nervös werden und mit Gewalt 
reagieren, wenn er im Besitz einer Waffe ist.

2. �Kommen Sie seiner Forderung nach und rufen Sie die Polizei, sobald der Täter das 
Geschäft oder Lokal verlassen hat.

3. �Fassen Sie nichts an: Der Täter könnte Spuren hinterlassen haben, die der Polizei 
helfen, ihn zu fassen.

4. �Versuchen Sie nach Möglichkeit, sich Merkmale des Täters einzuprägen und 
eventuelle Kunden und/oder Passanten, die ihn gesehen haben, bis zum Eintreffen der 
Polizei aufzuhalten.
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 Was ist Notwehr? 

Die Notwehr (Art. 52 StGB) ist eine im italienischen Strafgesetzbuch vorgesehene 
Situation, in der das Begehen einer bestimmten strafbaren Handlung unter bestimmten 
Voraussetzungen gerechtfertigt ist und deshalb keine strafrechtliche Verantwortung für 
den Handelnden nach sich zieht.

Voraussetzungen, um Notwehr geltend zu machen:
- �Die Notwendigkeit, sich gegen einen rechtswidrigen Angriff zu verteidigen: Keine 

Notwehr liegt vor, wenn die eigene Unversehrtheit geschützt werden kann, ohne sich zu 
verteidigen (z. B. durch Flucht oder Verstecken).

- �Akute/Aktuelle Gefahr: Keine Notwehr liegt vor, wenn keine akute Gefahr mehr besteht 
(z. B. wenn der Täter das Geschäft verlassen hat).

- �Die Verhältnismäßigkeit zwischen Angriff und Verteidigung: Keine Notwehr liegt vor, 
wenn die zur Verteidigung eingesetzten Mittel im Missverhältnis zu den vom Täter 
verwendeten Mitteln stehen oder wenn ein Missverhältnis zwischen verteidigtem und 
angegriffenem Gut und/oder Interesse besteht. 

Es handelt sich also nicht um Notwehr, wenn ein Angreifer mir einen Schlag versetzt und 
ich als Reaktion auf ihn schieße.
Absatz 2 des Art. 52 StGB sieht in der aktuellen Fassung vor:
[…] die Verhältnismäßigkeit nach Absatz 1 dieses Artikels ist immer gegeben, wenn derjenige, der 
sich rechtmäßig an einem der dort genannten Orte * aufhält, von einer rechtmäßig besessenen 
Waffe oder einem anderen geeigneten Mittel Gebrauch macht, um:
a) die eigene Unversehrtheit oder die eines anderen, oder
b) eigene Güter oder die eines anderen zu verteidigen, sofern der Täter nicht aufgibt und die Gefahr 
eines Angriffs besteht.

* �Unter den Begriff privater Aufenthaltsort gemäß Art. 614 StGB fällt laut Rechtsprechung auch der Geschäftsort (Anm. d. Verfassers) 

Die Bestimmung laut Absatz 2 findet auch dann Anwendung, wenn die Handlung in jedem anderen Ort erfolgt ist, wo eine 

kaufmännische, freiberufliche oder unternehmerische Tätigkeit ausgeübt wird. 

Dem Art. 52 StGB wurde Absatz 4 hinzugefügt, welcher Folgendes vorsieht: „Eine Person, die eine Handlung zur Abwehr eines 

Eindringens durch eine oder mehrere Personen mit Gewalt oder Androhung des Waffengebrauchs durch eine oder mehrere 

Personen vornimmt, handelt immer aus Notwehr“.

Es ist unbedingt immer zu berücksichtigen, dass bestimmte Bedingungen gegeben 
sein müssen, um zu reagieren. Die Reaktion wird als notwendig erachtet, wenn sie 
unvermeidlich ist, die einzig mögliche ist und nicht durch eine weniger schädliche 
ersetzt werden kann.
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Raub im Juweliergeschäft
Praktisches Beispiel

Phase Nr. 1 | Akute Gefahr – Rechtswidriger Angriff und Verteidigung
Ein Räuber betritt ein Juweliergeschäft, bedroht den Juwelier mit einer Pistole und 
lässt sich den Schmuck aushändigen: Während dieser Phase liegt akute Gefahr und ein 
rechtswidriger Angriff vor.
Wenn der Juwelier während dieser Phase reagiert und den Räuber mit einer 
rechtmäßig besessenen Waffe verletzt oder tötet, könnte die Handlung abstrakt als 
Notwehr gerechtfertigt sein.

Phase Nr. 2 | Gefahr beendet – Reaktion nicht gerechtfertigt
Nach dem Raub verlässt der Räuber das Geschäft, der Juwelier verfolgt ihn und 
schießt von hinten auf ihn, um die Beute zurückzuerlangen: In diesem Fall liegt weder 
akute Gefahr noch Verhältnismäßigkeit oder Notwendigkeit zur Verteidigung vor: Der 
Juwelier könnte wegen vorsätzlicher Tötung bestraft werden.

Ungeachtet der obigen Ausführungen raten wir Ihnen, in keiner Form zu reagieren, 
den Forderungen des Räubers Folge zu leisten und vor allem sich nicht zu 
bewaffnen, um nicht in Versuchung zu geraten, von der Waffe Gebrauch zu machen.

Auf jeden Fall sei daran erinnert, dass der Besitz einer Waffe rechtmäßig sein muss 
(d. h. er muss der Polizei gemeldet werden).
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Videoüberwachung
Die Installation eines Videoüberwachungssystems kann eine entscheidende Maßnahme zur 
Gewährleistung der Sicherheit eines Handels- oder Gastronomiebetriebs darstellen. Im Folgenden 
finden Sie Richtlinien für die Installation und den Betrieb dieser Systeme.

 Auswahl der Kamera 

• �Auflösung: Mindestens Full HD Auflösung wird empfohlen.
• �Objektivwinkel: Sollte je nach den eigenen Bedürfnissen festgelegt werden;  

„Fischaugen“-Objektive (über 180°) sollten vermieden werden, da sie die Bilder verzerren.
• �Höhe der Kamera: Die Kamera sollte idealerweise auf „Augenhöhe“ montiert werden,  

um eine präzise Gesichtserkennung zu ermöglichen.
• �WDR-Technologie: Wichtig für die Ausgewogenheit von Lichtverhältnissen und zur Verbesserung  

der Sichtbarkeit bei Gegenlicht.
• �Kameratyp:

- �Feste Kameras: Ideal für eine kontinuierliche Überwachung einer Szene.  
Ein Zoom ist oft nicht erforderlich.

- �Speed-Dome-Kameras (mit Dreh- und Zoomfunktion):  
Weniger empfohlen für die Überwachung in kleineren Räumlichkeiten. 

leitfaden diebstahl

6/7



 Verbindung: Kabelgebunden oder WiFi? 

• �WiFi-Systeme: Arbeiten drahtlos zwischen Kamera und Aufnahmegerät und eignen sich für Bereiche, 
in denen Verkabelung schwierig ist.

• �Kabelgebundene Systeme: Bevorzugt aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und der schnellen Übertragung 
der Bilder.

 Rechtliche Aspekte und Datenschutz 

• �Minimierungsprinzip: 
Bevor ein Videoüberwachungssystem installiert wird, muss geprüft werden, ob es wirklich geeignet, 
angemessen und erforderlich ist, um das gewünschte Ziel zu erreichen; es sollte nur eingesetzt 
werden, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, die weniger in die Rechte der betroffenen 
Personen eingreifen.

• �Genehmigungen: 
Wenn der Betrieb Arbeitnehmer beschäftigt, dürfen Videoüberwachungssysteme nur nach 
Genehmigung durch das Arbeitsinspektorat oder nach Abschluss einer Vereinbarung mit der 
Gewerkschaft installiert werden.

• �Datenschutzerklärung:
- �Ein Schild, das auf die Kameras hinweist, muss gut sichtbar vor dem videoüberwachten Bereich 

angebracht werden.
- �Das Schild muss einige Pflichtangaben mindestens in italienischer Sprache enthalten, wie z.B. den 

Namen des Datenschutzverantwortlichen und den Zweck der Überwachung.
• �Dauer der Speicherung der Aufzeichnungen:

- �Allgemeine Regel: maximal 24 Stunden. Eine längere Speicherdauer (insbesondere über 72 Stunden 
hinaus) erfordert eine begründete Analyse zur Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit der Speicherung.

- �Die Aufzeichnungen müssen nach Ablauf der Speicherdauer gelöscht werden, vorzugsweise durch 
automatisierte Verfahren. 

• �Weitergabe der Aufzeichnungen:
- �Übergabe an die zuständigen Behörden: Die Weitergabe ist ausschließlich an Ordnungskräfte 

oder Justizbehörden erlaubt. Es wird empfohlen, den Ordnungskräften im Falle eines Vorfalls alle 
Aufzeichnungen eines bestimmten Zeitraums zu übergeben, nicht nur einen Teil davon. So kann 
leichter festgestellt werden, ob jemand mit Vorbedacht gehandelt hat.

- �Strafrechtliche Risiken: Das Veröffentlichen von Bildern (z.B. im Internet) ist verboten und kann 
rechtliche Folgen haben.
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